










 

 

Stadt Müllheim im Markgräflerland 
Landkreis Breisgau - Hochschwarzwald 

Haushaltssatzung der Stadt Müllheim i. M. für das Haushaltsjahr 2026 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung In der Fassung vom 
24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2025 (GBl. S. 71) m.W.v. 
01.09.2025 hat der Gemeinderat am 11.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2026 beschlossen: 

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
 
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen       EUR 
 
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 73.388.891 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von - 77.286.404 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis  (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -3.897.513 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von -3.897.513 
 
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen       EUR 
 
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 72.460.891 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -73.081.704 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
      (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

-620.813 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 25.751.490 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -29.356.450 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
       Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

-3.604.960 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
      (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

-4.225.773 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 5.300.000 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -504.900 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
          Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

4.795.100 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
         Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

569.327 
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§ 2 Kreditermächtigung 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt 
auf 5.300.000 EUR 

 
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 
Verpflichtungen,  die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für 
Investitionen und  Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen),  wird festgesetzt auf    29.448.500 EUR 

 
§ 4 Kassenkredite 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  10.000.000 EUR 

 
 

Müllheim, den           Der Bürgermeister 

  

(Siegel)          (Martin Löffler) 
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Vorbericht zum 
Haushaltsplanentwurf 

für das Haushaltsjahr 2026 
 

I. Allgemeine Informationen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und 
 Rechnungswesen 
 
1. Vorbemerkung 
 
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist Ergebnis der seit Anfang der 
90er Jahre bundesweiten Überlegungen mit dem Ziel einer effizienteren Steuerung der Kommu-
nalverwaltungen. Dabei wurde angestrebt, die bisherige Verwaltungssteuerung mit Hilfe von 
Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) durch eine Steuerung nach konkret definierten Zielen 
zu ersetzen (Outputsteuerung). Das kamerale Rechnungswesen konnte die erforderlichen Infor-
mationen für diese outputorientierte Verwaltungssteuerung nur bedingt liefern. Mit dem NKHR 
soll somit die neue kommunale zielorientierte Steuerung umgesetzt werden. Dabei geht es vor 
allem darum, den politischen Mandatsträgern, den Bürgern und der Verwaltung ein realistisches 
Bild der wirtschaftlichen Lage der Kommune zu geben.  
 
Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindewirtschaftsrechts vom 22.04.2009 wurden in Baden-
Württemberg die Weichen gestellt. Spätestens seit dem Jahr 2020 müssen alle Kommunen ihren 
Haushalt nach den neuen gesetzlichen Regelungen erstellen. Die neuen gesetzlichen Regelungen 
wurden mit der Änderung der Gemeindeordnung (GemO), Neufassung der Gemeindehaushalts-
verordnung (GemHVO) sowie der Gemeindekassenverordnung (GemKVO), dem Kommunalen 
Produktplan Baden-Württemberg und der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen 
geschaffen. 
 
Teil des Reformprojekts ist auch der Wechsel des Buchführungssystems. Das bislang vorwiegend 
an Zahlungsvorgängen orientierte Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen (Kameralis-
tik) wird durch ein an der kaufmännischen Buchführung orientiertes Finanzwesen (Kommunale 
Doppik) ersetzt. Es wird neben dem Geldverbrauch auch der gesamte Verzehr an Ressourcen 
abgebildet und es ermöglicht somit einen voll umfänglichen Überblick über das Vermögen und 
die gesamten Schulden der Stadt.   
 
Die Umstellung auf die Kommunale Doppik soll dazu beitragen, dass finanzielle Belastungen, de-
ren Ursachen in der Gegenwart liegen, im Sinne einer gerechteren Lastenverteilung nicht auf 
nachfolgende Generationen verschoben werden. 
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Anhand der Vermögensrechnung greifen die drei Komponenten systematisch ineinander. Das 
Zusammenwirken der Ergebnis-, Finanz-, und Vermögensrechnung veranschaulicht die folgende 
Abbildung:  
 

Finanzhaushalt /  
Finanzrechnung 

 
+ Einzahlungen 
- Auszahlungen 
= Liquide Mittel 

 
 

 
Der Saldo der Finanzrechnung stellt die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln dar. Die-
ser geht auf die Aktivseite der Bilanz in die Position liquide Mittel über und vergrößert oder ver-
ringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung geht auf die Passivseite der Vermögens-
rechnung. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Erträge 
< Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital.  

 
3. Aufbau des Haushaltsplans 
 
Nach § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in mindestens 
zwei Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte übernehmen dabei die Funktion der früheren 
Einzelpläne. Die Bildung von Teilhaushalten kann entweder nach den im Produktplan Baden-
Württemberg vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produkt-
orientiert gebildet werden. 
 
Die Stadt Müllheim hat sich entschieden, den Haushalt nach den im Produktplan BW vorgege-
benen Produktbereichen darzustellen. 
 

Ergebnishaushalt /  
Ergebnisrechnung 

 
+ Erträge 
- Aufwendungen 
= Jahresergebnis 

Vermögensrechnung / Bilanz 

 
Aktiva - Mittelverwendung 

 
Passiva - Mittelherkunft 

 
Sachvermögen 

 
Eigenkapital 

Finanzvermögen Rücklagen 

Forderungen Rückstellungen 

Liquide Mittel Verbindlichkeiten 

Rechnungsabgrenzung Rechnungsabgrenzung 
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Es wurde ein Produktbuch für die Stadt Müllheim entwickelt, das die Grundlage für die Zuord-
nung der Produktgruppen und Produkte zu den jeweiligen Teilhaushalten bildet.  
Der Haushalt der Stadt Müllheim ist in sieben Teilhaushalte gegliedert: 
 
Teilhaushalt 1  Steuerung und interne Services 
 
 

Teilhaushalt 2  Bildung und Betreuung 
 
 

Teilhaushalt 3  Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales 
 
 

Teilhaushalt 4  Kultur, Sport und Gesundheit 
 
 

Teilhaushalt 5  Planung, Bau und Umwelt 
 
 

Teilhaushalt 6  Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus 
 
 

Teilhaushalt 7  Allgemeine Finanzwirtschaft 

 
 
4. Haushaltsausgleich 
 
Die Regelungen zum Ausgleich des Haushaltes spielen eine zentrale Rolle, zum einen für die Be-
urteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, zum anderen für die Genehmigungsfähig-
keit des Haushalts durch das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald. Zielsetzung des Ressour-
cenverbrauchskonzepts ist es, dass die ordentlichen Erträge und Aufwendungen im Ergebnis-
haushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen. Somit 
sind Abschreibungen und Rückstellungen komplett in den Haushaltsausgleich mit einzubeziehen 
und der dadurch aufgebrauchte Ressourcenverbrauch ist zu decken.  Diese Ausgleichsregel ent-
spricht dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr ver-
brauchten Ressourcen mittels Entgelt und Abgaben wieder ersetzen soll, um nicht künftige Ge-
nerationen zu belasten. Aufgrund dessen ist der Haushalt dann ausgeglichen, wenn die ordentli-
chen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. 
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Sollte diese Ausgleichspflicht nicht erfüllt werden, sieht § 24 GemHVO ein mehrstufiges Haus-
haltsausgleichsverfahren vor: 
 

 
 

5. Budgetierungsregelungen 
 
Im NKHR bildet gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungs-
einheit (Budget). Aus organisatorischen Gründen sollen schrittweise differenzierte Budgetie-
rungsregelungen eingeführt werden. Zur Einrichtung der aktuell eingerichteten Querschnitts- 
und Einzelbudgets wird auf die entsprechende Anlage zum Haushaltsplan verwiesen. 

 
6. Interne Leistungsverrechnungen 
 
Die Planansätze für interne Leistungen zur Verrechnung der Steuerungs- und Servicekosten wer-
den im Haushaltsjahr 2026 erneut nach vorläufigen Verteilungsschlüsseln zu 50 % nach dem be-
reinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktgruppen 
ermittelt. Im Planentwurf wurden die im Rahmen der letztjährigen Planung eingestellten An-
sätze für interne Verrechnungen aus zeitlichen Gründen nicht mehr aktualisiert und ergänzt. 
Eine detaillierte Verrechnung der Gebäudekosten wird angestrebt, muss aber derzeit noch auf-
grund mangelnder zeitlicher Ressourcen zurückgestellt werden. 
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Gewerbesteuer 
Die Gewerbesteuer ist die größte und bedeutendste Einzelsteuer der Stadt Müllheim i. M. Nach 
hervorragenden Ergebnissen in den Jahren 2015 und 2016 mit Gewerbesteuereinnahmen in 
Höhe von 16,9 bzw. 16,5 Mio. EUR waren in den Jahren 2017 und 2018 jeweils um rd. 3 Mio. 
EUR geringere Ergebnisse zu verzeichnen. Im Jahr 2019 kam es dann zu einem weiteren drasti-
schen Einbruch des Steueraufkommens mit einem Rechnungsergebnis in Höhe von rd. 8,8 Mio. 
EUR. Im Jahr 2020 stiegen dann die Erträge aus der Gewerbesteuer trotz der Auswirkungen der 
COVID-19 Pandemie wieder auf rd. 11,6 Mio. EUR deutlich an. In den Jahren 2021 bis 2023 haben 
sich die Gewerbesteuererträge weiter stabilisiert bzw. gesteigert.  Nach 14,7 Mio. EUR im Jahr 
2023, sank der Gewerbesteuerertrag im Jahr 2024 auf knapp 12 Mio. EUR. Für 2025 erbrachte 
der Haushaltsvollzug einen tatsächlichen Gewerbesteuerertrag von 16,05 Mio. EUR (Planwert: 
14,2 Mio. EUR) aufzeigen wird. Nachdem aus Haushaltskonsolidierungsgründen im Rahmen der 
Haushaltsberatungen für das Jahr 2025 der Hebesatz auf 400 erhöht worden war, wurde nun 
von einer weiteren Erhöhung abgesehen und der Hebesatz bei 400 belassen.  

 
2017-2024 (vorl.) Rechnungsergebnis, 2025 - 2026 Planwerte 
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Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
Auf der Grundlage des Haushaltserlasses und der Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzungen wird 
im Planjahr mit einer Ausschüttungsquote von 8,52 Mrd. EUR kalkuliert. Unter Berücksichtigung 
der seit 2024 geltenden Schlüsselzahl von 0,0015672 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von rd. 13,34 
Mio. EUR für das Planjahr (Vorjahr: 12,72 Mio. EUR).  
 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 
Vom prognostizierten Aufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von  
1,431 Mrd. EUR werden dem städtischen Haushalt auf Basis der ab 2024 geltenden Schlüsselzahl 
von 0,0016938 Erträge in Höhe von 2,34 Mio. EUR (Vorjahr: 1,99 Mio. EUR) zufließen. 
 
Vergnügungssteuer 
Die Erträge aus der Vergnügungssteuer werden im Planjahr bei unveränderten Steuersätzen, al-
lerdings mit der Veränderung, dass der Steuersatz künftig auf den Brutto- und nicht auf den 
Nettoumsatz angewendet wird, auf 785 TEUR (Vorjahr: 700 TEUR) taxiert.  
  

 
2017-2024 (vorl.) Rechnungsergebnis, 2025 + 2026 Planwerte 

 
Hundesteuer 
Die Erträge aus der Hundesteuer werden im Planjahr mit  105 TEUR (Vorjahr: 103 TEUR) ange-
setzt. 
 
Familienleistungsausgleich 
An Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich werden den Kommunen voraussichtlich 
667,2 Mio. EUR (Vorjahr: 637,8 Mio. EUR) im Jahr 2025 zufließen. Auf der Basis der maßgeblichen 
Schlüsselzahl von 0,0015672 ergibt sich für das Planjahr ein Betrag von 1,045 Mio. EUR  
(Vorjahr: 0,99 Mio. EUR). 
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Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 
 
Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale 
Auf der Grundlage des Haushaltserlasses und der Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzungen be-
laufen sich die zu erwartenden Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land und der kom-
munalen Investitionspauschale auf insgesamt 18,28 Mio. EUR (Vorjahr: 14,48 Mio. EUR).  
 
Dabei ist zu beachten, dass es 2026 einen Sondereffekt in Form einer Mehrzuweisung in Höhe 
von 677 TEUR gibt, der sich aus der sogenannten Sockelgarantie nach § 5 Abs. 2 FAG ergibt, und 
seine Ursache letztlich in der geringen Steuerkraftmesszahl, die maßgeblich durch das schlechte 
Gewerbesteuerjahr 2024 verursacht ist, resultiert. Zu beachten ist, dass dieser Sondereffekt 
2027 (aufgrund des guten Gewerbesteuerjahres 2025) wieder wegfallen wird. Überhaupt wer-
den sich die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Müllheim i.M. 2027 im Vergleich zu 2026 wieder 
stark reduzieren, da sich die Steuerkraftmesszahl so stark erhöhen wird, dass die zur Berechnung 
der Schlüsselzuweisung maßgebliche Schlüsselzahl verringern wird. 2027 werden die Schlüssel-
zuweisungen von 18,28 Mio. EUR auf dann voraussichtlich nur noch 14,94 Mio. EUR absinken. 
 
Der für die Bedarfsmesszahl maßgebliche Grundkopfbetrag liegt im Planjahr bei 1.791 EUR (Vor-
jahr 1.715 EUR). Die zur Berechnung der FAG-Zuweisungen maßgebliche Einwohnerzahl zum 
30.06.2025 ist im Testbescheid des Statistischen Landesamtes mit 20.219 EW angegeben. Bei 
der kommunalen Investitionspauschale kann mit einem höheren Zuweisungsbetrag in Höhe von 
149 EUR pro Einwohner (Vorjahr: 138 EUR) gerechnet werden. Bei der Berechnung der gewich-
teten Einwohnerzahl kommt die unterdurchschnittliche Steuerkraftsumme der Stadt im Ver-
gleich zum Landesdurchschnitt zur Anrechnung und wird über die Investitionspauschale durch 
höhere Zuweisungen ausgeglichen. Unter dem Strich liegen die prognostizierten Erträge aus 
Schlüsselzuweisungen und kommunaler Investitionspauschale um rd. 3,8 Mio. EUR über dem 
Vorjahresansatz. 

 
2017-2024 (vorl.) Rechnungsergebnis, 2025 + 2026 Planwerte 
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Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
Zu den wesentlichen Erträgen in diesem Bereich zählen die Sachkostenbeiträge des Landes, die 
zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten gewährt werden. Des Weiteren sind in 
dieser Ertragsgruppe die laufenden Zuweisungen für Kinderbetreuungsstätten, Musikschule und 
andere Einrichtungen enthalten. 
 
Die Sachkostenbeiträge für Schüler (mit Ausnahme der Grundschüler) belaufen sich im Planjahr 
auf rd. 1,75 Mio. EUR (Vorjahr: 1,58 Mio. EUR). Die Zuweisungen aus dem Kindergartenlasten-
ausgleich und zur Finanzierung der Kleinkindbetreuungsangebote werden mit rd. 3,52 Mio. EUR 
(Vorjahr: 3,4 Mio. EUR) angenommen. 
 
Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen 
Im Zusammenhang mit der Erfassung und Bewertung des Vermögens wurden auch die erhalte-
nen Investitionszuschüsse und Erschließungsbeiträge ermittelt. Der Auflösungsbetrag beläuft 
sich entsprechend der Nutzungsdauer und der damit finanzierten Anlagegüter im Planjahr auf 
rd. 928 TEUR (Vorjahr: 764 TEUR). 
 
Öffentlich-rechtliche Entgelte 
Für die Benutzung bzw. Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung fallen öffentlich-recht-
liche Leistungsentgelte auf der Grundlage einer öffentlichen-rechtlichen Vorschrift (z.B. Gesetz 
oder kommunale Satzung) an. Zu dieser Ertragsart gehören die Verwaltungsgebühren und die 
Benutzungsgebühren sowie die zweckgebundenen Abgaben (Kurtaxe). Im Haushaltsplanentwurf 
ist eine Gesamtsumme in Höhe von rd. 3.604 TEUR (Vorjahr: 3.884 TEUR) veranschlagt. 
 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Privatrechtliche Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag). 
Darunter fallen beispielsweise Erträge aus Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf und sons-
tige privatrechtliche Leistungsentgelte. Insgesamt wird im Planjahr mit Erträgen in Höhe von rd. 
1.959 TEUR (Vorjahr: 2.122 TEUR) gerechnet. 
 
Kostenerstattungen und Umlagen 
Die Stadt Müllheim erhält Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen für verauslagte Aufwen-
dungen und erbrachte Leistungen an Dritte. Darunter fallen beispielsweise die Kostenerstattun-
gen des Landkreises für gemeinsame Gebäude und Einrichtungen, die Kostenerstattungen von 
Kommunen für die Leistungen des gemeinsamen Gutachterausschusses Markgräflerland-Breis-
gau sowie die Verwaltungskostenbeiträge des Gemeindeverwaltungsverbandes Müllheim-Ba-
denweiler und des Zweckverbandes Wasserversorgung Weilertal. Insgesamt betragen die Er-
träge aus Kostenerstattungen und Umlagen rd. 3,067 Mio. EUR (Vorjahr: 3,27 Mio. EUR). 
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Zinsen und ähnliche Erträge 
Insgesamt sind Erträge in Höhe von 116 TEUR (Vorjahr: 106 TEUR) veranschlagt. Die Stadt Müll-
heim i.M. wird voraussichtlich auch im Jahr 2025 wieder eine Überschussbeteiligung aus erwirt-
schafteten Grundsteuer- und Gewerbesteuereinnahmen des Zweckverbands Gewerbepark 
Breisgau erhalten. Es wird wieder mit einem Ausschüttungsbetrag in Höhe von 84 TEUR gerech-
net. Außerdem können Erträge aus Avalprovisionen für gewährte Ausfallbürgschaften von Dar-
lehen und Zinsen in Höhe von zusammen 31 TEUR veranschlagt werden. 
 
Sonstige ordentliche Erträge 
Die sonstigen Erträge in Höhe von 776 TEUR (Vorjahr: 902 TEUR) setzen sich aus den Konzessi-
onsabgaben der Energieversorgungsunternehmen mit 638 TEUR, den Bußgeldern mit 83 TEUR 
sowie den Nebenforderungen und Nachzahlungszinsen mit 55 TEUR zusammen. 

 
Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 

im Haushaltsjahr 2026 

 

 

51%
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4232 Leasing 121 

4241 Bewirtschaftungsaufwendungen 3.566 

4251 Haltung von Fahrzeugen 301 

4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 369 

4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.687 

4272 Aufwand für EDV 907 

4273 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
in der Forstwirtschaft 

 
540 

4274 Lehr- und Unterrichtsmaterial 82 

4275 Lernmittel 148 

4281 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 20 

4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 24 

 
Die tabellarische Aufstellung zeigt auf, dass auch im Planjahr wieder ein erheblicher Anteil der 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 
Anlagen sowie des unbeweglichen Vermögens veranschlagt ist. Um aber den hohen Sanierungs-
stau noch zügiger abbauen zu können, müsste eigentlich der Mitteleinsatz in den Folgejahren 
noch weiter intensiviert werden, was aber aus fiskalischen Gründen nicht möglich ist, weshalb 
bereits die Mittelanmeldungen im Hoch- und Tiefbaubereich um zusammen rund 1,9 Mio. EUR 
für das Jahr 2026 gekürzt wurden. Nur durch diese Kürzung war es möglich, dass trotz des allge-
meinen Preisanstiegs die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Summe nur gering-
fügig über dem Vorjahreswert liegen.  
 
Abschreibungen 
Im Rahmen der Vorarbeiten zur Umstellung auf das NKHR wurde eine umfassende Erfassung und 
Bewertung des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens durchgeführt. Nach Vorlie-
gen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 lassen sich nun die Abschreibungen und Auslösungs-
beträge genauer berechnen. Danach belaufen sich die Abschreibungen unter Berücksichtigung 
der zwischenzeitlich erfolgten Zu- und Abgänge auf rd. 4.204 TEUR (Vorjahr: 3.681 TEUR). Dieser 
Position stehen die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und Beiträgen mit 
rd. 928 TEUR (Vorjahr: 764 TEUR) gegenüber. Die Netto-Abschreibungen (genauer gesagt die 
Netto-Belastung des Ergebnishaushalts durch Abschreibungen) liegen somit bei rund 3.276 
TEUR. 
 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
Insbesondere aufgrund der im Laufe des Jahres 2025 erfolgten Neuverschuldung, deren Zinslast 
nun 2026 (und in den Folgejahren) über den gesamten Jahreszeitraum anfällt, werden sich 2026 
voraussichtlich Zinsaufwendungen in Höhe von 558 TEUR ergeben, was zwar unter dem Plan-
wert für das Jahr 2025 (569 TEUR), aber deutlich über dem tatsächlichen Ergebnis des Jahres 
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Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt hier, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen 
durch die Steuerkraft gedeckt werden. Alle weiteren Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen 
Leistungsfähigkeit sind im Detail in der Anlage zum Haushaltsplan aufgeführt. 
 
 

3. Finanzhaushalt 
 
Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen 
und deren sachliche Verteilung. Es wird dargestellt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln 
entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlun-
gen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame 
Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung 
aller Zahlungsvorgänge. 

 
3.1 Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen 
 
Die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
ergibt einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -620 TEUR (Vorjahr: -3.011 TEUR). Das bedeutet, 
dass der Finanzhaushalt die Zahlungsmittellücke im Ergebnishaushalt ausgleichen muss. Glück-
licherweise ist diese Lücke im Jahr 2026 verhältnismäßig klein. Der Ausblick auf die Folgejahre 
ist allerdings betrüblicher und erfordert strukturelle Überlegungen.  
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Auf der Grundlage einer angenommenen Einwohnerzahl mit Stand zum 30. Juni 2025 von 20.219 
entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.090 EUR je Einwohner zum Ende des Hj. 2026. 
Würde die für die Jahre 2026 bis 2029 aus heutiger Sicht prognostizierte Notwendigkeit von Kre-
ditaufnahmen so eintreffen, hätte die Stadt Müllheim i.M. am Ende des Planungszeitraumes 
Ende 2029 einen Schuldenstand von rund 59 Mio. EUR. Dies läge in etwa auf dem Stand, der 
bereits im Vorbericht des Haushaltsplans 2025 für die Zukunft prognostiziert worden war und 
hätte eine erhebliche Last an Zins und Tilgung zur Folge. Es muss daher nach Möglichkeiten ge-
sucht werden, diese hohe Verschuldung zu vermeiden.   

 
2017-2025 (vorl.) Rechnungsergebnis, 2026 Planwert 

 

3.5 Verpflichtungsermächtigungen 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 
29.448.500 EUR und entfällt auf die nachfolgenden Maßnahmen: 

Schulzentrum I, Anbau MFW-Grundschule 19.345.500 EUR 

Neubau Radhaus am Bahnhof 1.203.000 EUR 

Schulzentrum 1 Juniorklasse 650.000 EUR 

Erneuerung Gehweg/Randbereich entl. K4984 Müllheim 2.300.000 EUR 

Erneuerung Gehwege/Randbereiche K4984 Vögisheim 1.150.000 EUR 

ZOB Bahnhof Müllheim  1.250.000 EUR 

Erschl. BG "An der Sandgrube" Hügelheim 950.000 EUR 

Feuerwehrfahrzeuge 700.000 EUR 

Neubau Naturkindergarten 650.000 EUR 

Hochwasserschutz Umbau San. Teilstock 1.250.000 EUR 
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Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, weil die Investitionsmaßnahmen im Jahr 
2026 begonnen werden sollen und sich die Abwicklung der Projekte in die Folgejahre hinziehen 
werden. Da mit dem Beginn der Maßnahme bereits die Verpflichtung zur endgültigen Herstel-
lung und Finanzierung besteht, soll mit der Verpflichtungsermächtigung die Restfinanzierung in 
den Folgejahren sichergestellt werden. 
 

VII. Mittelfristige Finanzplanung 
 
Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung 
in den Haushaltsplan gefördert werden. Für den vorliegenden Haushaltsplan ist daher die mit-
telfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbun-
den. Alle Planungskomponenten decken eine Zeitreihe von insgesamt 5 Jahren ab. 
 
Die Berechnung der Steueranteile und Zuweisungen aus dem Finanzausgleich wurde auf der 
Grundlage der vorliegenden Hinweise des Haushaltserlasses vom 11.11.2025 und der Daten der 
Herbst-Steuerschätzungen durchgeführt.  
 
Während beim Einkommensteueranteil und Umsatzsteueranteil steigende Erträge prognosti-
ziert werden können, muss nach heutigem Stand bei den FAG-Zuweisungen nach hohen Schlüs-
selzuweisungen im Jahr 2026 (als Folge insbesondere des geringen Gewerbesteueraufkommens 
in 2024) für die Stadt Müllheim i.M. im Folgejahr 2027 mit niedrigeren Schlüsselzuweisungen 
gerechnet werden, da sich die Gewerbesteuererträge im Jahr 2025 positiv entwickelten.  
 
Die nachstehenden Zahlen der Finanzplanung zeigen auf, dass der Werteverzehr im Zeitraum 
der Finanzplanjahre 2027 bis 2029 nicht erwirtschaftet werden kann bzw. sogar über die nicht 
erwirtschafteten Abschreibungen hinaus ein Werteverzehr stattfinden wird.  
 

Ergebnishaushalt 2027 
TEUR 

2028 
TEUR 

 2029 
TEUR 

Ordentliche Erträge 70.627 71.091 71.461 

Ordentliche Aufwendungen 77.895 79.300 80.557 

Veranschlagtes Gesamtergebnis -7.268 -8.209 -9.096 
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Das mittelfristige Investitionsprogramm wurde fortgeschrieben und enthält zahlreiche größere 
Bauprojekte, die in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst dargestellt sind: 
 

Maßnahme 2027 
TEUR 

2028 
TEUR 

 2029 
TEUR 

Schulzentrum 1 Anbau MFW-GS  9.573.300     9.772.200     -      

Neubau Kiga "An der Sandgrube"  2.500.000     2.500.000     -      

Radhaus am Bahnhof - Baumaßnahme  1.203.000     -       -      

Sanierungsgebiet Unterstadt Baumaßnahmen  350.000     1.380.000     400.000    

Schulzentrum 1 Juniorklasse   600.000     -       -      

Neubau Feuerwache Müllheim  8.019.800     6.318.500     6.318.500    

Neubau Feuerwache Nord  900.000     1.800.000     -      

Neubau Naturkindergarten  650.000     -       -      

Sanierung Freibad  360.000     -       -      

Neub. Parkplatz, Freifl. Tenckhoff-Areal  -       -       1.000    

Breitbandausbau allgemein  50.000     50.000     50.000    

Badstraße  -       -       1.600.000    

Erschl. BG "An der Sandgrube" Hügelheim  950.000     -       -      

Erneu. Gehweg/Randbereich K4984 Müllheim  1.200.000     800.000     300.000    

Erneu.Gehwege/Randbereiche K4984 Vögish.  1.000.000     150.000     -      

ZOB Bahnhof Müllheim Tiefbauarbeiten  1.250.000     -       -      

Erweiterung Zwischenlager Am Schafstein  150.000     20.000     -      

Ausbau PP Süd-Ost, Anbindung  150.000     -       -      

Kinderspielplatz allgemein  150.000     150.000     150.000    

Hochwasserschutz Umbau/Sani. Teilstock  1.000.000     250.000     -      

Gesamthochwasserschutzkonzept+Nebengew.  30.000     30.000     30.000    

Ausbau Klemmbach Teilstock-Neuenburg  125.000     -       -      

Zentralfriedhof Niederweiler  30.000     10.000     -      

Friedhöfe in den Stadtteilen  70.000     -       -      
 
Das vorliegende mittelfristige Investitionsprogramm enthält eine Vielzahl von wichtigen Hoch-
bau- und Tiefbaumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 93,7 Mio. EUR. Diese setzen 
sich zusammen aus 28,9 Mio. EUR Investitionen im Jahr 2026 und aus 64,8 Mio. EUR Investitio-
nen in der Mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2027-2029. Schwerpunkte bilden die Investi-
tionen in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, in die Feuerwehr und Straßen sowie in den 
Hochwasserschutz. Die Jahre 2026 bis 2028 zeichnen sich durch zwar notwendige, aber sehr 
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